PH Schwabisch Gmund
University of Education

Antrag auf Uberlassung von Dienstriumen
an Bedienstete bzw. Studierende der Hochschule

Antragsteller / in:

Tel. und E-Mail:

Ggdf. Veranstalter / in:

Bezeichnung der Veranstaltung:

Polit. Inhalt: []Ja  [] Nein Postfach Nr. fiir den Riicklauf
Anzahl Teilnehmer (nur anzugeben fiir Sonderveranstaltungen auBerhalb des reguldren Lehrbetriebs)

Studium Generale [ ] Hochschuléffentlich [] Offentlich [ ]

(offen fiir alle Studierende)
Zeitpunkt der Veranstaltung/en (einschlieBlich Vorbereitungs- und Aufréumarbeiten)

Daten / Zeite(n):

Falls notwendig bitte rechtzeitig beim Technischen Dienst Schliissel besorgen!

Bendtigte Rdaume:

a. Horsaalgebéude: b. Institutsgebéude A / B: ¢. Institutsgebdude M:
d. Hauberweg: e. Sporthalle / SportauBBenanlagen: f. Sonstige Réume:
[] Freischaltung der Eingangstiire fiir die Zeit von bis

[] Bauteil A

Bendtigte Ausstattung (s. Blatt 3 Nr. 5):
[] Medien- und DV-Technik (gesonderter Antrag bzw. weitere Informationen siehe http://miz.ph-gmuend.de)
[] Trennwénde [[] Sonstiges

Betriebstechnik: — Wichtig: Bitte genau ausfiillen! —
[] Reinigungsdienst erforderlich (Kostentibernahme durch den Veranstalter)

Hiermit wird die kostenfreie Ubgrlassung der bezeichneten Rdume und der angegebenen Ausstattung bean-
tragt. Die umseitig genannten Uberlassungsbedingungen und die Verpflichtung zu deren Einhaltung werden
ausdriicklich anerkannt.
Schwabisch Gmiind,

Unterschrift

Bitte beachten!

Dieser Antrag ist spatestens zehn Tage vor dem/den Veranstaltungstermin/en in einfacher
Ausfertigung ins Postfach der Raumkoordination (F 505) einzuwerfen oder per Mail an
Ivm@ph-gmuend.de.

Bitte zweite und dritte Seite unbedingt beachten!



Zustimmung und Mitzeichnung
(nicht vom Antragsteller auszufiillen!)

O AStA Datum Unterschrift
(nur fiir Studentische Anfragen)
LSF: Datum Unterschrift
Technischer Dienst: Datum Unterschrift
Abteilung Sport Datum Unterschrift

Genehmigung
Die Durchfiihrung der beantragten Veranstaltungen und Freischaltung der Eingangstiiren wird genehmigt.

Auflagen: Beachtung der Hausordnung.

O Brandsicherheitswache durch die stadtische Feuerwehr muss gestellt werden
(Kostenliibernahme durch den Veranstalter)

O Sanitdts- und Rettungsdienst muss gestellt werden
(Kostenlibernahme durch den Veranstalter)

O Die Betreiberpflicht wird gemaB § 38 Abs. 5 Versammlungsstattenverordnung auf den Veranstalter
Ubertragen. Hierzu erfolgt eine gesonderte schriftliche Vereinbarung.

Schwabisch Gmiind, Verwaltung

Verteiler: Bei Bedarf:

1. Original: Antragsteller / in 5. Mehrfertigung: Abteilung Sport

2. Mehrfertigung: Technischer Dienst 6. Mehrfertigung: MIZ Sekretariat

3. Mehrfertigung: LVM 7. Mehrfertigung Kommunikation
(ggf. Rektor informieren)

4. Mehrfertigung: z.d.A. 0241.3-2



Uberlassungsbedingungen

1.

10.

11.

Die Uberlassenen Rdume und Einrichtungen diirfen nur zu den angemeldeten Zwecken genutzt werden.
Die Nutzung erfolgt ausschlieBlich auf Gefahr der Veranstaltenden. Diese (ibernehmen ohne Verschul-
densnachweis die Haftung des Grundstiickseigentiimers fiir alle Personen- und Sachschdden, insbeson-
dere die Verkehrssicherungspflicht, und verpflichten sich, das Land Baden-Wirttemberg von Schadens-
ersatzanspriichen freizustellen, die diesem als Grundstiickseigentiimer von Dritten in Zusammenhang mit
der Nutzungsiberlassung erwachsen konnten. Der Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversiche-
rung wird empfohlen.

Im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Veranstaltung eventuell erforderliche behérdliche Geneh-
migungen hat der Veranstalter einzuholen.

Fir alle Beschadigungen und Verunreinigungen an den lberlassenen Rdumen, Anlagen und Einrichtungs-
gegenstanden haften die Veranstaltenden fiir sich und fiir Beauftragte gesamtschuldnerisch. Fiir die Haf-
tung gelten die einschldgigen Vorschriften des Dienst- bzw. Arbeitsrechts und — bei Studierenden — die
des Biirgerlichen Gesetzbuches.

Die Veranstaltenden verpflichten sich, die Rdume in einem ordnungsgemaBen Zustand zurlickzugeben.
Wenn nach der Benutzung eine besondere Reinigung oder Instandsetzung der Raume notwendig sein
sollte, miissen die Veranstaltenden samtliche Zusatzkosten (ibernehmen.

Der fiir das Ende der Veranstaltung festgesetzte Zeitpunkt ist unbedingt einzuhalten. Die Veranstaltenden
haben dafiir zu sorgen, dass die Teilnehmer nach Beendigung der Veranstaltung das Gebaude verlassen
und dass danach samtliche ins Freie flihrende Tiren verschlossen werden. Die beim Hausmeister entlie-
henen Schliissel sind sorgfaltig aufzubewahren und umgehend zuriickzugeben.

Die Hochschulleitung behalt sich vor, bei Eigenbedarf, hoherer Gewalt oder sonstigen unvorhergesehenen
wichtigen Griinden die Erlaubnis zur Raumbenutzung rechtzeitig zuriickzunehmen.

Medientechnische Gerate und DV-Ausstattungen sind lber das MIZ anzufordern.

Buhneneinrichtungen, Trennwande und sonstige Einrichtungsgegenstande sind von den Veranstaltenden
entsprechend der Vorgaben des Technischen Dienstes selbst auf- und abzubauen. Die Veranstaltenden
haben die zum Auf- und Abbau dieser Ausstattungen erforderlichen Hilfskrafte zu stellen und fiir die
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen beim Auf- und Abbau sowie fiir die ordnungsgemaBe Wieder-
verbringung an den Ublichen Aufbewahrungsort zu sorgen.

Die Beauftragten der Hochschule haben jederzeit das Zutrittsrecht zu den Raumen. Ihre Anweisungen
sind zu befolgen.

Die fiir die einzelnen Rdume festgesetzten Hochstzahlen der zuzulassenden Personen dirfen nicht Gber-
schritten werden. In Raumen mit festem Gestiihl diirfen keine zusatzlichen Sitzgelegenheiten aufgestellt
werden.

Veranderungen an den Gebduden oder deren technischen Einrichtungen, insbesondere an den Beleuch-
tungsanlagen, sind ausnahmslos verboten und haben Schadenersatzforderungen zur Folge.

Zum Ausschmicken und Ausstatten diirfen nur schwer entflammbare Materialien verwendet werden.
Hangende Raumdekorationen miissen mindestens 2,50 m vom FuBboden entfernt sein. Ausschmiickun-
gen und sonstige voriibergehende Verdanderungen in der Aufstellung des Mobiliars sind nach der Veran-
staltung zu entfernen bzw. riickgangig zu machen. In Béden, Wénde, Decken, Pfeiler usw. dirfen keine
Dibel, Schrauben, Nagel oder dergleichen eingelassen bzw. eingeschlagen werden.

Es diurfen nur elektrische Gerdte verwendet werden, die eine BGV-A3- bzw. DGUV-V3-Priifung haben.
Durch verlegte Kabel diirfen keine Stolperstellen entstehen. Kabeltrommeln sind vollstédndig abzurollen.

Die Freihaltung der Ausgidnge, Brand- und Rauchschutztiiren die Aufrechterhaltung der Feu-
ersicherheit sowie die Einhaltung ortspolizeilicher und sonstiger einschldgiger Vorschriften
sind von den Veranstaltenden zu gewdhrleisten. In allen Geb&duden gilt absolutes Rauchver-
bot.

Bei Aktivitdten bei denen Rauch- oder Staubentwicklung entstehen kann, muss ggfs. die au-
tomatische Brandmeldeanlage fiir den jeweiligen Bereich abgeschaltet werden (vgl. ,Be-
triebstechnik™) Dann werden ersatzweise andere SicherheitsmaBnamen erforderlich, z. B.
das Stellen einer Brandsicherheitswache durch die stiadtische Feuerwehr. Die Kosten hat der
Veranstalter zu tragen.

Kosten fiir Fehlalarm, der durch die Veranstaltung ausgel6st wurde, tragt der Veranstalter.

3



	Antragsteller: 
	Tel: 
	_u_E_mail: 

	Veranstalter: 
	Bezeichnung: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Postfach: 
	Anzahl: 
	offen: Off
	Daten / Zeiten: 
	Kontrollkästchen Hörsaalgebäude: Off
	Hörsaalgebäude Auswahl: [ ]
	Kontrollkästchen Institutsgebäude AB: Off
	Institutsgebäude AB Auswahl: []
	Kontrollkästchen Institutsgebäude M: Off
	Institutsgebäude M Auswahl: [ ]
	Kontrollkästchen Hauberweg: Off
	Hauberweg Auswahl: [ ]
	Kontrollkästchen Sporthalle: Off
	Sporthalle Auswahl: [ ]
	Kontrollkästchen Sonstige: Off
	Sonstige Räume: 
	Raum7: Off
	von: 
	bis: 
	Technik2: Off
	Ausstattung_a: Off
	Aussstattung2: Off
	Ausstattung3: Off
	sonstiges_2: 
	Technik3: Off
	Datum3: 


